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Antrag gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 21.04.2016 

 

Neuordnung der Parkregelungen im Gebiet um die Lanxess-Arena 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Herren, 
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Bezirksver-
tretung Innenstadt zu setzen. 
 
Die Bezirksvertretung beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in den unten genannten Bereichen rund um die Lanxess-
Arena in Deutz folgende Parkregelung außerhalb der vorhandenen Ladezonen und Behin-
dertenparkplätze anzuordnen: 
 

 Parkscheinpflicht täglich von 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr 

 Höchstparkdauer 3 Stunden 

 Parkgebühr 1,00 € pro 20 min. 

 Parken mit Rotem Punkt 
 
Diese Regelung soll in folgenden Bereichen gelten: 
 

 Constantinstraße 

 Justinianstraße 

 Graf-Geßler-Straße 

 Kasemattenstraße 

 Von-Sandt-Platz 

 Neuhöfferstraße 

 Alsenstraße 
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 Siegesstraße 

 Karlstraße 

 Düppelstraße 

 Theodor-Babilon-Straße 

 Reischplatz 

 Deutz-Kalker Straße bis zur Östlichen Zubringerstraße 

 Eumeniusstraße 

 auf allen Kurzzeitparkplätzen mit Rotem Punkt im Gebiet Deutz III. 
 
 
Begründung: 
 
Der Stadtteil Deutz ist durch die zahlreichen Besucher*innen von Lanxess-Arena und Messe 
verkehrlich enorm belastet. Die öffentlichen Parkplätze in den Wohnvierteln sind häufig von 
auswärtigen Fahrzeugen besetzt, so dass Anwohner*innen keinen Parkplatz finden können. 
Der oft extreme Parksuchverkehr belastet auch die Anwohner*innen ohne eigenen Pkw. 
 
Eine Entzerrung dieser angespannten Situation ist nur möglich, wenn konsequent Anreize für 
auswärtige Besucher geschaffen werden, die zahlreichen öffentlichen Parkmöglichkeiten, 
z.B. in den Parkhäusern an der Lanxess-Arena, zu nutzen. Durch eine Erweiterung der Zei-
ten der Parkscheinpflicht und eine Erhöhung der Parkgebühren von bisher 1,50 € auf 3,00 € 
pro Stunde (vergleichbar der Regelung in der Südstadt), erhöht sich die Preisdifferenz zum 
Parken im Parkhaus der Arena, das zurzeit 1,30 € pro Stunde kostet. Eine Reduzierung der 
Höchstparkdauer auf drei Stunden (bisher vier) unterstützt den Effekt, da der Zeitraum für 
Besucher*innen der Arena-Veranstaltungen in der Regel zu kurz sein dürfte. Die Regelungen 
auf der Deutzer Freiheit bleiben unverändert, so dass keine Nachteile für die Besucher der 
dortigen Geschäfte entstehen, die den MIV nutzen. Auch der Bereich südlich der Deutzer 
Freiheit sowie die Bewohnerparkzone Deutz II. sind weitestgehend nicht von der Maßnahme 
betroffen, so dass hinreichende Ausweichmöglichkeiten z.B. für Wochenendbesucher von 
Anwohner*innen bestehen bleiben. 
 
 
 
gez. Antje Kosubek     gez. Stefan Fischer 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

